
Was gilt für einen externen Verkehrsleiter? 

Wenn ein Unternehmen die Anforderung der fachlichen Eignung nicht selbst erfüllt, also 
keine fachkundige Person mit echter Beziehung zum Unternehmen beschäftigt (interner 
Verkehrsleiter), muss das Unternehmen eine natürliche (und keine juristische) Person als 
Verkehrsleiter bestellen (externer Verkehrsleiter). 

Für diesen sogenannten externen Verkehrsleiter gelten dieselben Anforderungen wie für alle 
anderen Verkehrsleiter: Er muss zuverlässig sein und die vorgeschriebene Fachkunde 
besitzen (vgl. Fragen 1 und 7). 

Darüber hinaus gilt: Der Verkehrsleiter hat die Aufgaben ausschließlich im Interesse des 
Unternehmens und unabhängig von anderen Unternehmen wahrzunehmen. Er darf keine 
vertraglichen Beziehungen zu Auftraggebern haben (Art. 4 I lit. d) VO (EG) Nr. 1071/09). 

In dem Vertrag zwischen externem Verkehrsleiter und dem Unternehmen, für das er die 
Verkehrsgeschäfte leitet, sind die tatsächlich und dauerhaft durchzuführenden Aufgaben 
sowie die Verantwortlichkeiten als Verkehrsleiter genau zu regeln. Die EU-Verordnung 
macht genaue Vorgaben, welche Aufgaben Gegenstand der vertraglichen Regelung sein 
müssen. Wir raten daher dringend, diese Gegenstände tatsächlich im Vertrag zu regeln. 
Selbstverständlich können die Vertragsparteien darüber hinaus weitere Regelungen 
aufnehmen und sollten dies im Regelfall auch tun. 

Zu den zwingend zu regelnden Aufgaben zählen insbesondere (vgl. Artikel 4 Absatz 2 lit. b) 
VO (EG) Nr. 1071/09): 

 das Instandhaltungsmanagement der Fahrzeuge, 
 die Prüfung der Beförderungsverträge und Dokumente, 
 die grundlegende Rechnungsführung, (Übersetzung des englischen Begriffs "basic 

accounting") 
 die Disposition der Ladungen und des Fahrpersonals (Einhaltung der 

Sozialvorschriften) sowie 
 die Prüfung der Sicherheitsverfahren (beispielsweise Unfallverhütungsvorschriften 

(UVV) und Ladungssicherung). 

Anders als ein interner Verkehrsleiter darf der externe Verkehrsleiter die Verkehrstätigkeiten 
von höchstens vier Unternehmen mit einer Flotte von zusammengenommen höchstens 50 
Fahrzeugen leiten (Art. 4 Absatz 2 lit c) VO (EG) Nr. 1071/09). 

 


